
Mitgliedstaat Deutschland

Referenznummer des Mitgliedstaats -

Bewilligungsbehörde Alle Finanzämter in der Bundesrepublik Deutschland
diverse
diverse
Investitionszulagengesetz 2010Name der Beihilfemaßnahme

Name der Region (NUTS) BERLIN, BRANDENBURG, MECKLENBURG-VORPOMMERN, 
SACHSEN, SACHSEN-ANHALT, THUERINGEN
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a, Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c, 
Nicht-Fördergebiete

Angaben der Mitgliedstaaten über Staatliche Beihilfen, die auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der 
Kommission vom 6. August 2008 zur Erklärung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 

Gemeinsamen Markt in Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag (allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung) 
gewährt werden

(Text von Bedeutung für den EWR)

Beihilfenummer X 167/2008

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage (Fundstelle der 
amtlichen Veröffentlichung im Mitgliedstaat)

Bundesgesetzblatt Teil I S. 2350

Weblink zum vollständigen Wortlaut der 
Beihilfemaßnahme

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl108s2350.pdf

Art der Maßnahme Regelung

Änderung einer bestehenden Beihilfemaßnahme Änderung XR 6/2007

01.01.2010 - 31.12.2013Laufzeit

Betroffene Wirtschaftszweige VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON 
WAREN, Rückgewinnung, Bautischlerei und -schlosserei, Hotels, 
Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche 
Beherbergungsstätten, Campingplätze, Verlegen von Büchern und 
Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen (ohne Software), Erbringung 
von Dienstleistungen der Informationstechnologie, 
Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten; 
Webportale, Ingenieurbüros, Technische, physikalische und 
chemische Untersuchung, Forschung und Entwicklung, Werbung und 
Marktforschung, Fotografie und Fotolabors, Reparatur von 
Telekommunikationsgeräten

KMU
Großunternehmen

Art des Beihilfeempfängers

Gesamtes nach der Regelung vorgesehenes 
Jahresbudget

EUR 566,00 (in Mio.)

Bei Garantien -

Beihilfeinstrumente (Artikel 5) Steuerliche Maßnahme

Verweis auf die Kommissionsentscheidung -



Bei Kofinanzierung aus Gemeinschaftsmitteln -

Ziele Beihilfehöchstintensität 
in % oder 

Beihilfehöchstbetrag in 
der Landeswährung

KMU-Aufschläge 
in %

Regionale Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen (Artikel 13) Regelung 25 %

KMU-Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen (Artikel 15) 20 %


